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Anleihebedingungen der Stufenzinsanleihe XIV 
 

§ 1 Form und Nennbetrag 

(1) Die Anleihe der Energiekontor Finanzanlagen IX GmbH & Co. KG (»Anleiheschuldnerin«) im 

Gesamtnennbetrag von bis zu € 4.840.000 ist in 4.840 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je € 

1.000 eingeteilt, die auf den Inhaber lauten und untereinander gleichberechtigt sind 

(»Teilschuldverschreibung«). Die Mindestzeichnungshöhe beträgt € 3.000.  

Weitere Zeichnungsstufen erfolgen in 1.000-€-Schritten. Der beabsichtigte Börsenhandel im Freiverkehr 

und spätere An- und Verkäufe erfolgen in 1.000-€-Schritten, bzw. nach Teilrückzahlung in entsprechend 

angepasster Stückelung und beinhalten keine Mindestzeichnung.  

 

(2) Die Teilschuldverschreibung und die Zinsansprüche sind für die gesamte Laufzeit der Anleihe in einer 

Inhaber-Sammelschuldverschreibung (der »Global- oder Sammelurkunde«) verbrieft, die bei der 

Clearstream Banking AG, Frankfurt, hinterlegt wird. Ein Anspruch auf Ausdruck und Auslieferung effektiver 

Teilschuldverschreibungen oder Zinsscheine ist während der gesamten Laufzeit der Anleihe 

ausgeschlossen. Die Globalurkunde wird entweder durch die Emittentin oder durch einen 

Bevollmächtigten rechtsverbindlich unterzeichnet. 

 

§ 2 Verzinsung 

(1) Die Teilschuldverschreibung wird vom 01.12.2022 (einschließlich) (»Zinslaufbeginn«) bis zum 

30.11.2028 (einschließlich) mit Zinsen zwischen 4,0 % und 4,5 % jährlich in den nachfolgend dargestellten 

Zinsperioden verzinst: 

Zinszeitraum Zins in % Rückzahlungsstufen, 

Datum 

Rückzahlung in % 

01.12.2022-

30.11.2026 

4,0 01.12.2026 25 

01.12.2026-

30.11.2028 

4,5 auf 75 % des 

Nennbetrags  

01.12.2028 75 

 

(2) Die Zinsen werden jährlich berechnet und sind jeweils zum 01.12. eines jeden Jahres nachträglich fällig. 

Die Verzinsung der Teilschuldverschreibung endet mit Ablauf des Tages, der dem Fälligkeitstag am 

Erfüllungsort (§ 16 Nr. 2) vorausgeht. Die Auszahlung der Zinsen erfolgt am Fälligkeitstag oder, wenn dieser 

auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag fällt, dann am darauffolgenden Bankarbeitstag. 

Sofern die Anleiheschuldnerin jedoch die Verpflichtung zur Rückzahlung bei Fälligkeit nicht erfüllt, 

verlängert sich die Verzinsung auf die Teilschuldverschreibung bis zu dem Tag, der der tatsächlichen 

Rückzahlung vorausgeht. Weitergehende Ansprüche der Anleihegläubiger bestehen nicht.  

 

(3) Sind Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen, erfolgt die Berechnung auf 

Grundlage der deutschen Zinsberechnungsmethode. Demnach wird jeder Monat mit 30 Tagen und das 

Jahr mit 360 Tagen angesetzt. 

 

(4) Die Auszahlung der Zinsen erfolgt von der Energiekontor Finanzanlagen IX GmbH & Co. KG an die Quirin 

Privatbank AG, welche als Zahlstelle fungiert. Die Zahlstelle (Quirin Privatbank AG) wird die zu zahlenden 

Beträge an die Clearstream Banking AG, Frankfurt, zur Auszahlung an die Anleihegläubiger weiterleiten. 

 

(5) Die Zahlstelle in ihrer Eigenschaft als solche handelt ausschließlich als Beauftragte der 

Anleiheschuldnerin und steht nicht in einem Auftrags- oder Treuhandverhältnis zu den Anleihegläubigern. 
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(6) Die Emittentin wird für die Zahlungsabwicklung ein separates Treuhandkonto einrichten, über das die 

Kapitaleinzahlung der Anleihezeichner, die Netto-Darlehensvergabe an die Darlehensnehmerin, die 

Zahlung der Emissionskosten, die Zins- und Tilgungszahlungen der Darlehensnehmerin gemäß den 

geschlossenen Darlehensverträgen sowie die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleihegläubiger für die 

Stufenzinsanleihe XIV abgewickelt werden. Das Treuhandkonto ist von einem externen Treuhänder 

(Rechtsanwalt, Notar oder Steuerberater) für die Emittentin zu überwachen.  

 

(7) Der Treuhänder hat vor der ersten Auszahlung eines Darlehens vom Treuhandkonto zu prüfen, ob sich 

die Darlehensnehmerin vertraglich zur Bestellung der im Emissionsprospekt dargestellten Sicherheiten 

verpflichtet haben. 

 

(8) Soweit zukünftig nach erster Teilrückzahlung der Anleihe die Sicherheiten durch andere vergleichbare 

Sicherheiten getauscht werden sollen, kann dies nur mit Zustimmung des Treuhänders erfolgen. Die 

Zustimmung wird durch den Treuhänder nur erteilt, soweit durch das Gutachten eines Wirtschaftsprüfers 

die Gleichwertigkeit der Sicherheit in Höhe des noch ausstehenden Nominalbetrages der Anleihe testiert 

wurde. Der Treuhänder darf die Zustimmung nicht verweigern, sofern nach Testat des Wirtschaftsprüfers 

die neue Sicherheit ausreicht, den dann noch valutierenden Anleihebetrag abzusichern. 

 

§ 3 Erwerb, Rückerwerb, Übertragung 

(1) Die Anleiheschuldnerin ist berechtigt, die in diesen Anleihebedingungen beschriebenen 

Teilschuldverschreibungen am Markt oder auf sonstige Weise zu erwerben und zu veräußern. 

 

(2) Der Erwerb der Teilschuldverschreibungen erfolgt mit einem Zeichnungsschein und einem Eingangs- 

und einem Bestätigungsschreiben der Emittentin. 

 

(3) Die Teilschuldverschreibungen können nur erworben werden, wenn die Depotbank des Zeichners die 

Schuldverschreibung in das Wertpapierdepot des Zeichners einbuchen kann. Sollte die Depotbank des 

Zeichners die Einbuchung nicht vornehmen können, wird der vom Zeichner eingezahlte Kaufpreis unter 

Rückabwicklung des Kaufs zurückgezahlt. 

 

(4) Die Einzahlung des Kaufpreises ist zu Beginn des ersten Zinslaufs fällig, frühestens aber 14 Tage nach 

Erhalt des Eingangs- und Bestätigungsschreibens der Emittentin. 

(5) Den Anleihegläubigern stehen Miteigentumsrechte an der Globalurkunde zu. Jeder Anleihegläubiger 

ist jederzeit berechtigt, seine Teilschuldverschreibungen gemäß den Regelungen der Clearstream Banking 

AG, Frankfurt, auf Dritte zu übertragen. 

 

§ 4 Laufzeit, Rückzahlung 

(1) Die Laufzeit der Teilschuldverschreibung beträgt 6 Jahre.  

 

(2) Die Teilschuldverschreibungen werden vorbehaltlich der Regelungen in § 5 wie folgt zurückgezahlt:  

 

a. 25 % des Nennbetrages am 01.12.2026 

b. 75 % des Nennbetrages am 01.12.2028 

 

§ 5 Kündigung 

(1) Die Anleiheschuldnerin kann die Teilschuldverschreibung durch Bekanntmachung gemäß § 14 

insgesamt oder anteilig nach Maßgabe von § 5 Ziffer 3 mit einer Frist von zwei Monaten zum Ende des 

Quartals zur vorzeitigen Rückzahlung zum Nennbetrag unter Abzug der gemäß § 4 Ziffer 2 geleisteten 

Teilrückzahlungen ordentlich kündigen, erstmalig spätestens zum 31.01.2024 zum Rückzahlungstermin 

31.03.2024. 
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Teilkündigungen sind zulässig. 

 

(2) Der Anleihegläubiger ist berechtigt, seine sämtlichen Forderungen aus der Teilschuldverschreibung 

durch Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist fällig zu stellen und sofortige Rückzahlung zum 

Nennbetrag einschließlich aufgelaufener Zinsen unter Abzug der gemäß § 4 Ziffer 2 geleisteten 

Teilrückzahlungen zu verlangen, wenn die Anleiheschuldnerin allgemein ihre Zahlungen einstellt oder ihre 

Zahlungsunfähigkeit bekannt gibt oder ein Insolvenzverfahren gerichtlich eröffnet wird.   

 
(3) Anteilige Rückzahlungen der Inhaber-Teilschuldverschreibung erfolgen für jeden Inhaber in 
prozentual gleichem Umfang (Quotenrückzahlung). Teilrückzahlungen erfolgen über die Reduzierung des 
Nennbetrages (Nennwertreduzierung).  

 

§ 6 Begebung weiterer Schuldverschreibungen 

Die Anleiheschuldnerin wird ohne Zustimmung der Inhaber der Teilschuldverschreibung keine weiteren 

Schuldverschreibungen begeben. 

 

§ 7 Gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger 

(1) Zum gemeinsamen Vertreter der Gläubiger gemäß § 8 Schuldverschreibungsgesetz (SchVG) wird 

bestellt: Rechtsanwalt Caspar Feest, KEF Kanzlei Engel & Feest Rechtsanwälte PartGmbB, Schwachhauser 

Heerstraße 59, 28211 Bremen.  

Für den bestellten gemeinsamen Vertreter gelten § 7 Abs. 2–6 SchVG entsprechend. 

   

(2) Der gemeinsame Vertreter hat die Weisung der Gläubiger zu befolgen. Soweit er zur Geltendmachung 

von Rechten der Gläubiger ermächtigt ist, sind die einzelnen Gläubiger zur selbstständigen 

Geltendmachung dieser Rechte nicht befugt, es sei denn, der Mehrheitsbeschluss sieht dies ausdrücklich 

vor.  

 

(3) Der gemeinsame Vertreter kann für die Gläubiger Änderungen oder Aufhebungen von 

Nebenbestimmungen von Schuldverschreibungen ohne Beschluss der Gläubigerversammlung zustimmen, 

soweit es sich um Änderungen handelt, die keine wirtschaftlichen Folgen für die Anleihegläubiger haben. 

Für alle grundlegenden Entscheidungen, insbesondere die Entscheidungen aus § 8 Ziffer 2, benötigt der 

Gläubigervertreter die entsprechende Zustimmung der Gläubigerversammlung.  

 

(4) Der gemeinsame Vertreter der Gläubiger kann von der Anleiheschuldnerin verlangen, alle Auskünfte 

zu erteilen, die zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben erforderlich sind.  

 

(5) Die durch die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der Gläubiger entstehenden Kosten und 

Aufwendungen einschließlich einer angemessenen Vergütung des gemeinsamen Vertreters trägt gemäß 

§ 7 Abs. 6 SchVG die Anleiheschuldnerin.  

 

(6) Die Haftung des gemeinsamen Vertreters der Gläubiger wird auf das Zehnfache seiner jährlichen 

Vergütung begrenzt, es sei denn, ihm fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.  
 

§ 8 Mehrheitsbeschlüsse der Gläubiger 

(1) Beschlüsse der Gläubigerversammlung gemäß § 5 SchVG werden auf der Gläubigerversammlung mit 

einfacher Mehrheit gefasst.  
 

(2) Die Gläubiger können durch Mehrheitsbeschluss auf Vorschlag der geschäftsführenden 

Komplementärin oder des gemeinsamen Vertreters insbesondere folgenden Maßnahmen zustimmen:  

 

a.  der Veränderung der Fälligkeit, der Verringerung oder dem Ausschluss der Zinsen;  
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b.  der Verlängerung der Laufzeit;  

c.  der Verringerung der Hauptforderung;  

d.  dem Nachgang der Forderung aus der Schuldverschreibung im Insolvenzverfahren des Schuldners;   

e. der Umwandlung oder dem Umtausch der Schuldverschreibung in Gesellschaftsanteile, andere 

Wertpapiere oder andere Leistungsversprechen;  

f.  dem Verzicht auf das Kündigungsrecht der Gläubiger oder dessen Beschränkungen;  

g. der Schuldnerersetzung; 

h. der Änderung oder Aufhebung von Nebenbestimmungen der Schuldverschreibung; 

i.  der Begebung weiterer Schuldverschreibungen.  

 

(3) Soweit die von der Gläubigerversammlung zur Beschlussfassung vorgelegten Maßnahmen der 

Zustimmung Dritter bedürfen, muss diese Zustimmung vor der Abstimmung in der Gläubigerversammlung 

eingeholt werden.  

 

§ 9 Gläubigerversammlung 

(1) Die Gläubigerversammlung wird von der Anleiheschuldnerin, dem gemeinsamen Vertreter der 

Gläubiger oder auf Verlangen von Anleihegläubigern, deren Schuldverschreibungen zusammen 

mindestens 5 % der ausstehenden Schuldverschreibungen erreichen, einberufen.    

 

(2) Die Einberufung ist mit der Beschlussfassung über die Wirkung der Kündigung oder ein sonstiges 

besonderes Interesse begründet, insbesondere liegt ein besonderes Interesse in der Beschlussfassung zu 

den in § 8 der Anleihebedingungen genannten Beschlussgegenständen. 

  

(3) Die Gläubigerversammlung wird von der Anleiheschuldnerin spätestens einen Monat vor dem 

Versammlungstag durch Bekanntmachung gemäß § 14 einberufen. Die Versammlung findet am Sitz der 

Gesellschaft statt. Die Einberufung muss Zeit und Ort der Versammlung sowie die Bedingungen angeben, 

von denen die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts abhängen. Der 

Wortlaut der vorgesehenen Änderung ist dabei bekannt zu machen.  

 

(4) Beschlüsse der Gläubigerversammlung sind durch notarielle Niederschrift in entsprechender 

Anwendung des § 130 Abs. 2–4 AktG zu beurkunden.  

 

(5) Soweit in den Anleihebedingungen nicht anders geregelt, gelten für das Verfahren und die 

Beschlussfassung in der Gläubigerversammlung die gesetzlichen Vorschriften des SchVG.  

 

§ 10 Steuern 

Alle Zahlungen auf die Teilschuldverschreibungen erfolgen ohne Einbehalt oder Abzug von Steuern oder 

Abgaben oder behördlichen Gebühren; es sei denn, die Anleiheschuldnerin ist kraft Gesetzes verpflichtet, 

solche gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern oder Abgaben gleich welcher Art von den Zahlungen in 

Bezug auf die Teilschuldverschreibungen abzuziehen oder einzubehalten. In diesem Fall ist die 

Anleiheschuldnerin und/oder Zahlstelle daher berechtigt, sämtliche einzubehaltenden Steuern oder 

Abgaben von den an den Anleihegläubiger auszuzahlenden Beträgen abzuziehen und entsprechend 

abzuführen. Soweit die Anleiheschuldnerin oder die Zahlstelle nicht gesetzlich zum Abzug und/oder zur 

Einbehaltung von Steuern, Abgaben oder sonstigen Gebühren verpflichtet ist, trifft diese keinerlei 

Verpflichtung im Hinblick auf abgaberechtliche Verpflichtungen des Anleihegläubigers. 

 

§ 11 Änderung der Anleihebedingungen 

(1) Änderungen dieser Bedingungen, die nur die formale Fassung betreffen, können die 

vertretungsberechtigten Geschäftsführer der Anleiheschuldnerin vornehmen.  
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(2) Im Übrigen können nach der Annahme der ersten Zeichnung eines Anteils gemäß § 3.2 die 

Bedingungen nur mit Zustimmung der Gläubigerversammlung gemäß § 8 geändert werden. Vor Annahme 

der ersten Zeichnung bedarf es eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Anleiheschuldnerin 

zur Änderung der Anleihebedingungen. 

 

§ 12 Zusicherungen 

Die Anleiheschuldnerin verpflichtet sich gegenüber den Anleihegläubigern bis zur Rückführung der 

Teilschuldverschreibung folgende Bedingungen im Rahmen der Zweckbindung der Mittel für die 

Finanzierung des Windparks sicherzustellen: 

 

(1) Die Anleiheschuldnerin gewährt der Darlehensnehmerin die Darlehen nur gegen Bestellung 

erstrangiger Sicherheiten am Windpark bzw. dessen Betreibergesellschaft, in der Regel durch Abtretung 

der entsprechenden Gesellschaftsanteile oder vergleichbarer banküblicher Sicherheiten. 

 

Hierzu ist vorgesehen: 

 

a. Sicherungsabtretung mindestens der Kommanditanteile der Darlehensnehmerin. 

b. Herausgabe einer nachrangigen Bürgschaft zu den vorgenannten Sicherungsinstrumenten 

durch die Energiekontor AG für die Strompreisabsicherung des Windparks Altlüdersdorf ab 

dem 01.01.2024. 

c. Die Emittentin verpflichtet sich, Treuhandkonten einzurichten, über die alle Einzahlungen, 

Darlehensvergaben (netto), Emissionskosten, Zinszahlungen und Rückzahlungen 

abgewickelt werden. 

 

(2) Die vorgenannten Sicherheiten können nach Beurteilung durch einen vereidigten Sachverständigen 

oder Wirtschaftsprüfer durch vergleichbare Sicherheiten und nach Zustimmung des Treuhänders gemäß 

den Regelungen in § 2 ersetzt werden. Darüber hinaus können bei Rückzahlung gemäß  

§ 4 Ziffer 2 die Sicherheiten angemessen im Verhältnis zu den dann noch bestehenden 

Rückzahlungsverpflichtungen reduziert werden.  

 

§ 13 Börsennotierung 

Eine Börsennotierung der Teilschuldverschreibung ist derzeit im Freiverkehr einer deutschen 

Wertpapierbörse geplant. Es liegt jedoch im alleinigen Ermessen der Börse, den Antrag auf Zulassung oder 

Einbeziehung der Teilschuldverschreibung zum Handel zuzulassen und eine Börsennotierung zu bewirken. 

Der beabsichtigte Börsenhandel im Freiverkehr erfolgt in 1.000-€-Schritten und beinhaltet keine 

Mindestzeichnung.  

 

§ 14 Bekanntmachungen 

Alle diese Inhaber-Teilschuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen werden im 

Bundesanzeiger, soweit gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, erfolgen.  

 

§ 15 Teilunwirksamkeit 

Sollte eine der Bestimmungen der Anleihebedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder nicht 

durchführbar sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

Anstelle der unwirksamen oder teilweise unwirksamen oder nicht durchführbaren Bestimmung soll eine 

dem Sinn und Zweck dieser Anleihebedingungen entsprechende Regelung gelten.  

 

§ 16 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 

(1) Form und Inhalt der Anleihebedingungen sowie alle sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten 

bestimmen sich ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  



 

- 6 - 

 

 

(2) Erfüllungsort ist Bremen. 

 

(3) Gerichtsstand für alle sich aus den in diesen Anleihebedingungen geregelten Rechtsverhältnissen 

ergebenden Rechtsstreitigkeiten mit der Anleiheschuldnerin ist – soweit gesetzlich zulässig – Bremen.  

 

 

 

 

 

 


